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TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN 
 
(Anlage mit satzungsmäßiger Bedeutung) 

 
 
 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 

 
1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. 

BauNVO) 
 
1.1.1 Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO unter folgenden Einschränkungen: 

Nicht zulässig werden die nach § 8 (2) Nr. 3 und 4 BauNVO allgemein zulässigen 
- Tankstellen, 
- Anlagen für sportliche Zwecke. 

 
Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden die nach § 8 (3) BauNVO vorgese-
henen Ausnahmen: 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
- Vergnügungsstätten 

 (= Nutzungen nach § 8, Abs. 3, Nr. 2 und 3 BauNVO).  
 

 Von den nach § 8 (3) BauNVO vorgesehenen Ausnahmen sind  
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 
 (= Nutzungen nach § 8, Abs. 3, Nr. 1 BauNVO) zulässig. 
 

Es sind die nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen unter Ziffer 
1.1.2 zu beachten. 

 
1.1.2 Das Gewerbegebiet wird gemäß § 1 (4) BauNVO in Teilflächen gegliedert und einge-

schränkt. 
 

Gemäß § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB sind Betriebs-/Anlagenarten des Abstandserlasses 
(siehe Ziffer 1.1.3: Abstandliste) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad nicht 
zulässig: 
 
GE -A:  Abstandsklasse I – VII (lfd. Nrn. 1 – 221) 
 
Betriebs- und Anlagenarten der nächstniedrigeren Abstandsklasse (= Ziffer VI) sind 
als Ausnahme zulässig, wenn sie ein gleiches Emissionsverhalten nachweisen 
können wie Betriebe der zulässigen Abstandsklassen oder durch besondere 
technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (insbesondere Verzicht 
auf Nachtarbeit) die Emissionen einer zu bauenden Anlage soweit begrenzt oder die 
Ableitbedingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen benachbarten Gebieten vermieden werden.  
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Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist im Baugenehmigungsverfahren von den 
Fachbehörden anhand der vorzulegenden Antragsunterlagen schlüssig zu prüfen. 
 
GE -B:  Abstandsklasse I – VI (lfd. Nrn. 1 – 199) 
 
Betriebs- und Anlagenarten der nächstniedrigeren Abstandsklasse (= Ziffer V) sind 
als Ausnahme zulässig, wenn sie ein gleiches Emissionsverhalten nachweisen 
können wie Betriebe der zulässigen Abstandsklassen oder durch besondere 
technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (insbesondere Verzicht 
auf Nachtarbeit) die Emissionen einer zu bauenden Anlage soweit begrenzt oder die 
Ableitbedingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen benachbarten Gebieten vermieden werden.  
Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist im Baugenehmigungsverfahren von den 
Fachbehörden anhand der vorzulegenden Antragsunterlagen schlüssig zu prüfen. 
 
 
GE -C:  Abstandsklasse I –  V  (lfd. Nrn. 1 – 160) 
 
Betriebs- und Anlagenarten der nächstniedrigeren Abstandsklasse (= Ziffer IV) sind 
als Ausnahme zulässig, wenn sie ein gleiches Emissionsverhalten nachweisen 
können wie Betriebe der zulässigen Abstandsklassen oder durch besondere 
technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (insbesondere Verzicht 
auf Nachtarbeit) die Emissionen einer zu bauenden Anlage soweit begrenzt oder die 
Ableitbedingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen benachbarten Gebieten vermieden werden.  
Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist im Baugenehmigungsverfahren von den 
Fachbehörden anhand der vorzulegenden Antragsunterlagen schlüssig zu prüfen. 
 
GE -D:  Abstandsklasse I – IV  (lfd. Nrn. 1 –   80) 
 
Betriebs- und Anlagenarten der nächstniedrigeren Abstandsklasse (= Ziffer III) sind 
als Ausnahme zulässig, wenn sie ein gleiches Emissionsverhalten nachweisen 
können wie Betriebe der zulässigen Abstandsklassen oder durch besondere 
technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (insbesondere Verzicht 
auf Nachtarbeit) die Emissionen einer zu bauenden Anlage soweit begrenzt oder die 
Ableitbedingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen benachbarten Gebieten vermieden werden.  
Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist im Baugenehmigungsverfahren von den 
Fachbehörden anhand der vorzulegenden Antragsunterlagen schlüssig zu prüfen. 
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1.1.3 Betriebs-/Anlagenarten des Abstandserlasses 

 
 

  Abstandsliste 
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1.1.4 Im Plangebiet sind gemäß § 12 (3a) BauGB im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 

ausschließlich solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhaben-
träger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages 
oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig. 

 
1.1.4.1 Im Bereich der festgesetzten Gewerbegebietsteilfläche mit der Nutzungs-

art/Zweckbestimmung „Gärtnerische Produktionsflächen“ ist die Errichtung von bauli-
chen Anlagen unzulässig.  

 
1.1.4.2 Die Vorhabenzulässigkeit ist im Baugenehmigungsverfahren von den zuständigen 

Behörden anhand der vorgelegten Antragsunterlagen schlüssig zu prüfen. 
 
1.1.4.3 Bei der Errichtung einer Wohnung gemäß § 8 (3) 1 BauNVO (siehe Ziffer 1.1.1) ist die 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
nachzuweisen.  
 

 
1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. 

BauNVO) 
 
1.2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist der jeweiligen Nutzungsschablone im zeichne-

rischen Teil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu entnehmen. 
 
1.2.2 Höhenbezugspunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 

Als Höhenbezugspunkt für die Festsetzungen zur max. zulässigen Höhe baulicher 
Anlagen ist eine Bezugshöhe (BH) von 167,20 m ü.NN festgelegt. Dieser Höhenbe-
zugspunkt ist Geländeoberfläche im Sinne von § 2 Abs. Nr. 4 BauO NRW. 
 

1.2.3 Als max. zulässige Gebäudehöhe gilt das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zum 
höchsten Punkt des Gebäudes. Die in der Planzeichnung festgesetzte max. zulässige 
Gebäudehöhe kann für untergeordnete bauliche Anlagen (z.B. technische Aufbauten) 
um bis zu 3,0 m überschritten werden. 

 
1.2.4 Ausnahmsweise ist auf einer Grundfläche von max. 350 m² eine maximale Gebäu-

dehöhe von 13,5 m über der in Ziffer 1.2.2 festgesetzten Bezugshöhe zulässig. 
 

1.2.5 Gemäß § 9, Abs. 1, Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22, Abs. 4 BauNVO wird folgendes als 
abweichende Bauweise („abw.“) festgesetzt: 
Gebäude dürfen im Rahmen der landesrechtlichen Abstandsflächen-Bestimmungen 
an die vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen herangebaut wer-
den. Ansonsten wird eine Längenbeschränkung für Gebäude und Gebäudegruppen 
nicht festgelegt. 

 
 
1.3 GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB i.V.m. 

§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
 
1.3.1 Stellplätze und Garagen (auch in Form von Carports) sind ausschließlich innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
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1.3.2 Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung und -beseitigung (gemäß § 51a 
LWG) sind innerhalb der in der Planzeichnung mit der Bezeichnung „NW“ versehe-
nen, gekennzeichneten Fläche für Nebenanlagen oder innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen unterzubringen. 
 
 

1.4 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGNUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
 

1.4.1 Die Niederschlagswasserbeseitigung ist im Rahmen eines wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens vom Vorhabenträger mit der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises Düren abschließend zu regeln.  
 
Dabei sind die Vorgaben der Entwässerungskonzeption zu beachten oder im 
Genehmigungsverfahren gleichwertige Regelungen mit der Unteren Wasserbehörde 
zu treffen. 
 
 

1.5 REGELUNGEN ZU EIN- UND AUSFAHRTEN UND ZUM ANSCHLUSS ANDERER 
FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

1.5.1 Die Zu- und Ausfahrt zum/vom Gewerbebetrieb ist ausschließlich im Bereich des in 
der Planzeichnung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der Signatur Ein-/ 
Ausfahrtsbereich gekennzeichneten Abschnittes der Verkehrsfläche anzulegen. 

 
1.5.2 Die in der Planzeichnung beidseitig des Knotenpunktes der L 327 mit der Straße „Am 

Burgholz“ festgesetzten Sichtdreiecke sind von jeglichen baulichen Anlagen, die ein 
Sichthindernis darstellen können, freizuhaltenden. Anpflanzungen, Sichtschutzzäune 
und andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen eine 
Höhe von 80cm über der Fahrbahnoberkante nicht überschreiten. Bäume und 
Hecken sind so zurückzuschneiden, dass die Sicht der Verkehrsteilnehmer nicht 
behindert wird. 

 
 
1.6 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 

BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr.25a BauGB) 
 
1.6.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen 

(Minimierung des Eingriffs) 
Während der Baumaßnahme sind zum Erhalt festgesetzte Gehölzbestände gemäß 
der DIN 18920 vor Verletzungen der Rinde, der Krone und des Wurzelwerkes zu 
schützen. 

 
1.6.2 Kompensation innerhalb des Plangebietes 

Im Westen, Norden und Osten ist ein 3 Meter breiter Gehölzstreifen zur Ergänzung 
des in Teilen vorhandenen Gehölzbestandes anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. Pflanzausfälle sind bis zum Dichtschluss des Gehölzstreifens laufend 
jährlich zu ersetzen. 
 

 Die Gehölzstreifen, die den bestehenden, festgesetzten Gehölzbestand ergänzen, 
sind als Feldgehölze freiwachsend zu entwickeln, Pflegeschnitte außer Form-
schnitten sind zulässig. 
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 Die Pflanzung ist dreireihig anzulegen. Der Gesamtbedarf an Pflanzen ergibt sich 
aus einem Flächenansatz von 1 x 2 Meter pro Pflanze. 

 Pflanzung von mindestens 567 Sträuchern in Gruppen zu je 5-8 Exemplaren 

 Pflanzung von mindestens 64 Einzelbäumen (Heister), einzeln innerhalb des 
Gehölzstreifens verteilt 

 Die Pflanzarbeiten für Gehölze sind grundsätzlich gemäß der DIN 18916 durch-
zuführen. Die Bepflanzung ist durch eine 3-jährige Anwuchspflege abzusichern 
(DIN 18919). 

 Für alle Gehölze ist ein Verbissschutz durch Anstrich oder rundum Einzäunung zu 
gewährleisten. 

 Das Feldgehölz ist innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Erschließung 
des Gebietes anzulegen.  

 
Details siehe Umweltbericht mit integrierter Eingriffsregelung (LBP) 

 
1.6.3 Artenliste 
 
Pflanzliste 1, Sträucher z.B.: 

(Mindestpflanzgröße v.Str., o.B., Höhe 40-80 cm oder entsprechende Forstware, jedoch 
stets geeigneter Herkunft) 

Weißdorn   Crataegus monogyna 
Schlehe   Prunus spinosa 
Hasel    Corylus avellana 
Liguster   Ligustrum vulgare 
Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 
Wildrose   Rosa canina 
Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus 

 
Pflanzliste 2, Bäume z.B.:  

(Mindestqualität: Heister 2 x verpflanzt mit Ballen, 200-250, oder entsprechende Forstware, 
jedoch stets geeigneter Herkunft) 
 

Feldahorn   Acer campestre 
Bergahorn   Acer pseudoplatanus 
Hängebirke   Betula pendula 
Vogelkirsche   Prunus avium 
Traubeneiche   Quercus petraea 
Stieleiche   Quercus robur 
Eberesche   Sorbus aucuparia 
Winterlinde   Tilia cordata 

 

1.6.4 Externe Kompensation 
 

Es entsteht ein Defizit von 77.533 Punkten. Dieses ist in Abstimmung mit dem Kreis 
Düren durch externe Maßnahmen oder durch Abbuchung aus einem Ökokonto 
auszugleichen. 
 
Eine entsprechende Regelung ist bis zum Satzungsbeschluss zu treffen. 
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1.7 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 

BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB) 
 
1.7.1 Uferschutzstreifen 

Entlang dem, das Plangebiet westlich tangierenden, Fließgewässer 

„Panzerseitengraben“ ist ab OK-Böschung ein mind. 3,0 m breiter Streifen als 

Uferstreifen freizuhalten und nach wasserwirtschaftlichen Erfordernissen und 

ökologischen Gesichtspunkten dauerhaft zu pflegen. 

 

Innerhalb dieser Fläche sind über die Freihaltung von jeglicher Bebauung oder 

Befestigung hinaus die nachstehend aufgeführten Maßnahmen und Handlungen  

nicht zulässig: 
 

 Lagerflächen, Parkflächen für Kfz 

 Straßen und Wege 

 landwirtschaftliche Intensivnutzung 

 Dünger- und Herbizideinsatz 

 Begrenzungsmauern und –zäune 
 
Die Details sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zwischen dem Vorha-

benträger und den zuständigen Fachbehörden zu regeln. 

 
 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (gem. § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 BauO NRW) 

 
2.1 WERBEANLAGEN (§ 86 Abs. 1  Nr. 1 und 2 BauO NRW) 
 
2.1.1 In Bezug auf die Errichtung von Werbeanlagen entlang der Landesstraße ist der § 28 

StrWG i.V.m. § 25 StrWG zu beachten. Werbeanlagen sind nur für die am Ort der 
Leistung erbringenden Betriebe und nur bis zur jeweiligen Gebäudeoberkante zuläs-
sig. Werbeanlagen in beweglicher, veränderlicher, blinkender, reflektierender bzw. 
fluoreszierender Wirkung dürfen nicht verwendet werden. Details sind im Anlagen-
Genehmigungsverfahren zu regeln. 

 
Anlagen der Außenwerbung dürfen bis zu einer Entfernung von 20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der für den Kfz-Verkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden.  
 
Fahnenmaste und Pylone sind bis zu einer Gesamthöhe von max. 7,5 m, gemessen 
über der in Ziffer 1.2.2 festgesetzten Bezugshöhe (BH) von 167,20 m ü.NN, zulässig.  
 
Evtl. Beleuchtungen sind zur L327 hin so abzuschirmen, dass die Verkehrsteilnehmer 
nicht geblendet werden. 
 
 

2.2 EINFRIEDIGUNGEN (§ 86 ABS. 1  NR. 5 BAUO NRW) 
 
2.2.1 Einfriedungen sind nur zulässig als transparent wirkende Sicherheitseinfriedungen 

wie z.B. Maschendraht- oder Stabgitterzäune bis zu einer Höhe von max. 3,0 m 
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sowie Bepflanzungen mit Laubgehölzen als Heckenpflanzungen und Kletterpflanzen. 
Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig. 

 
 
 

KENNZEICHNUNGEN 
 

Zuordnung zur Erdbebenzone 3 

Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 3 mit der Unterklasse T (= Über-

gangsbereich zwischen den Gebieten der Untergrundklassen mit felsigem Untergrund 

[R] und Gebieten mit flachgründigen Sedimenten [S]) gemäß der Karte der geologi-

schen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1: 350 000, Bundesland 

Nordrhein Westfalen (Juni 2006). Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen 

Maßnahmen sind bei der Bebauung des Plangebietes zu berücksichtigen. 

 

Bergwerksfelder 

Das Plangebiet liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld 

„Eustachia“. Evtl. noch bestehende Bergwerksrechte sind zu beachten  

Für die gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 gekennzeichneten Teile des Plangebietes läßt sich 

nicht mit Sicherheit ausschließen, dass oberflächennaher Bergbau betrieben worden 

ist. Inwieweit Abbau in diesem Bereich des Plangebietes umgegangen ist und welche 

Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen bei Bauarbeiten zu beachten sind, ist im 

Rahmen der Baugenehmigungsplanúng festzustellen zu ggf. zu berücksichtigen. 

 

Grundwasserabsenkungen 

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich der Grundwasserabsenkung für den rheini-

schen Braunkohlenbergbau. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind die 

zuständigen Behörden zu beteiligen. 

 

Potentielle Bodenbewegungen durch Tagebau 

Zu potentiell möglichen Bodenbewegungen wird seitens der Bezirksregierung 

Arnsberg empfohlen eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 

Köln, zu stellen. 

 

 
 
 

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 
 

Bodendenkmäler 

Beim Auftreten von archäologischen Bodenfunden und Befunden oder Zeugnissen 

tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit ist die Gemeinde als 

Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außen-

stelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen (Tel. 02425 / 9039-0; Fax 

02425 / 9039-199) unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind 

zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisungen für den Fortgang der Arbeiten sind 

abzuwarten. 
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Bodenschutz / Altlasten 

Sollten im Zuge der Baumaßnahme vor Ort schädliche Bodenveränderungen festge-

stellt werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Düren unverzüglich zu 

informieren. 

 

Liegen im Zusammenhang mit Bodeneingriffen Hinweise und Erkenntnisse über 

Schadstoffbelastungen des Bodenaushubs oder der sonstigen Bauabfälle vor, so sind 

diese Abfälle bei den Bauarbeiten getrennt von den unbelasteten Materialien zu hal-

ten und in Abstimmung mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde zu untersuchen und 

zu entsorgen. 

 

Kampfmittelräumung 

Das Plangebiet wurde im Dezember 2012 durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst 

abgesucht. Dabei wurden große Mengen  am Kampfmitteln, Munitionsteilen und –

schrott geborgen. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass ggf. noch 

weitere Kampfmittel im Boden vorhanden sein könnten, sind die Erdarbeiten mit ent-

sprechender Vorsicht auszuführen. Sollten während der Erdbauarbeiten Kampfmittel 

(Bombenblindgänger, Munition o.ä.) gefunden werden, sind die Arbeiten aus Sicher-

heitsgründen sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle, das Ord-

nungsamt der Gemeinde oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.  

 

Grundwasser 

Der Grundwasserstand kann im Plangebiet flurnah (d.h. bis auf weniger als ca. 2m 

unter Geländeoberkante) ansteigen. Bei der Planung unterirdischer Anlagen (Keller, 

Garagen, etc.) ist daher zu berücksichtigen, dass –ohne Zustimmung der Unteren 

Wasserbehörde– keine Grundwasserabsenkung bzw. –ableitung –auch kein zeitwei-

liges Abpumpen–erfolgen darf. Ebenso darf keine schädliche Veränderung der 

Beschaffenheit des Grundwassers eintreten. Eine Baugrunduntersuchung nach den 

Vorgaben der DIN 1054 wird empfohlen. 

 

Nutzungsänderung der Zufahrt 

Da die beabsichtigte Grundstücksnutzung eine wesentliche Änderung / andersartige 

Nutzung der Zufahrt zur L 327 (Höherfrequentierung) im Sinne des § 20 Abs. 1 

StrWG NRW darstellt, löst diese zufahrtsmäßige Erschließung bereits mit Baubeginn 

eine gebührenpflichtige Sondernutzung aus. 

 

Die Anbindung des Plangebietes an die L327 ist vom Vorhabenträger mit dem 

Landesbetrieb Straßenbau NRW abzustimmen und entsprechende Regelungen zur 

Sondernutzung und zu den an der L 327 beabsichtigten Änderungen zu treffen. 
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Verfahrensvermerke 
 

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen vollständig nach. Die städtebauliche Planung ist 
geometrisch eindeutig festgelegt.  
 
 
......................................., den .......................   
 
 
....................................................................... 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 
Entwurf und Bearbeitung dieses Bebauungsplanes erfolgten durch die PE Becker GmbH, Kölner 
Straße 25,  53925 Kall   
 
 
 
Kall, den ..........................................     
 
 
........................................................  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
Der Rat hat in der Sitzung vom ........................... gemäß § 2(1) des Baugesetzbuches beschlossen, 
den Bebauungsplan Nr. F13 aufzustellen.    
Der Beschluss wurde am ........................... ortsüblich bekanntgemacht.     
 
Kreuzau, den ..............................       
 
 
...................................     
Bürgermeister 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß  § 3 (1) des Baugesetzbuches erfolgte 
am/vom ......................... bis ......................       
 
 
 
Kreuzau, den ..............................        
 
 
...................................     
Bürgermeister       
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit den zugehörigen Anlagen hat gemäß 
§ 3 (2) des Baugesetzbuches, entsprechend dem Beschluss des Rates vom   .......................  in der 
Zeit vom ........................   bis ........................ offengelegen.     
 
Kreuzau, den .............................       
 
 
.................................     
Bürgermeister     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
 
Dieser Plan ist gemäß § 10 (1) des Baugesetzbuches durch Beschluss des Gemeinderates   vom 
......................... als Satzung beschlossen worden.       
 
 
 
Kreuzau, den .........................       
 
 
.................................     
Bürgermeister       
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 
 
Dieser Plan ist gemäß § 10 (3) des Baugesetzbuches durch Bekanntmachung vom   .......................... 
als Satzung in Kraft getreten.        
 
 
 
Kreuzau, den ..............................      
 
 
...................................     
Bürgermeister      

 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt Kall: Februar 2012 
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